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Zitat von sofawolf

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - wie rechtfertigt sich das?

Das erinnert mich an einen Polizei-Beamten aus München. Er hatte vor gut 10 Jahren auf eine
höhere Besoldung geklagt. Begründung: Da er ja in München bzw. im Umland leben und insb.
wohnen muß, benötigt er eine höhere Besoldung als sein Kollege aus Unterfranken, da in
München die Lebenshaltungskosten wesentlich höher sind. Er stellte also nicht auf den gleiche
Besoldungshöhe (gemessen in Euro) sondern auf die identische Kaufkraft ab.

Ich bin auch kein Fan für das Streikrecht der Beamten, weil man dann das komplette
Beamtentum auch gleich ganz abschafen kann. Aber sollte das Streikrecht kommen, würde ich
der GEW empfehlen regelmäßig zwischen den Prüfungsterminen der Abiturienten und dem
15.07. des entsprechenden Jahres zu streiken. Ergebnis davon ist, daß kein Schüler rechtzeitig
das Abitur bekommt, um zum anstehenden Wintersemester anfangen zu können. Mal gucken,
wie schnell auch dem letzten Wähler dann klar wird, daß die Selektionsfunktion an der Schule
eben doch eine hoheitliche Aufgabe ist und das mit den Streiks in dem Bereich dann doch nicht
so egal ist. 
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